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BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichni s 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für den VOLKSENTSCHEID 

am 04. Juli 2010  
 

1. Das Wählerverzeichnis für den Volksentscheid 

   für die Stadt Dillingen a.d.Donau 

 wird von Montag, 14. Juni 2010 bis Freitag, 18. Juni 2010  

   während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 

im Bürgerbüro im Rathaus, Königstraße 37/ 38, 89407 Dillingen  
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten . Stimmberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen . Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach Art. 31 Abs. 7 des Meldegesetzes eingetragen ist. 

 
2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist                 

 durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
3. Abstimmen kann nur , wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder  einen 

Wahlschein hat. 
 
 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während dem unter 

Nr. 1 genannten Zeitraum, spätestens am Freitag, 18. Juni 2010 bis 12.00 Uhr beim 
Wahlamt der Stadt Dillingen a.d.Donau, Zimmer 31, Königstraße 37/ 38, 89407 Dillingen 
Einspruch  einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.  
 

4. Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis 
zum 13. Juni 2010 eine Wahlbenachrichtigung  samt Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
stimmberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Abstimmung im Landkreis Dillingen a.d.Donau 
    durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsraum (Stimmbezirk) dieses  
    Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
6.  Einen Wahlschein  erhält auf Antrag  
 
6.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte  Person, wenn sie 

a) sich am Abstimmungstag während der Abstimmung aus wichtigem Grund außerhalb 

ihres Stimmbezirks aufhält, 

b) ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, ab dem 31. Mai 2010 in 

einen anderen Stimmbezirk 

 

 



G-012 EuW (BY) 

 

- innerhalb der Gemeinde, 

- außerhalb der Gemeinde, wenn keine Eintragung in das Wählerverzeichnis am 

Ort der neuen Wohnung erfolgt ist, 

  verlegt, 

c) aus beruflichen Gründen, wegen Krankheit, hohen Alters, einer körperlichen 

Behinderung oder Freiheitsentziehung den Abstimmungsraum nicht oder nur unter 

unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. 

 

Der Wahlschein kann in diesen Fällen bis zum Freitag, 02. Juli 2010, 15 Uhr 
im Wahlamt der Stadt Dillingen a.d.Donau, Zimmer 31, Königstraße 37/ 38, 89407 
Dillingen mündlich, schriftlich oder elektronisch (nicht aber telefonisch ) beantragt 
werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Abstimmungsraum 
nicht oder nur  unter  unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den 
Wahlschein noch bis zum Abstimmungstag, 15 Uhr, beantragen. 

 
6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person , wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung (bis zum 13. Juni 
2010) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 18. Juni 2010)  versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung entstanden ist, 

c) ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde 
von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 
Der Wahlschein kann in diesen Fällen bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle noch bis 
zum Abstimmungstagtag, 15 Uhr, mündlich, schriftlich oder elektronisch (nicht aber 
telefonisch ) beantragt werden. 

 
7. Antragsteller müssen den Grund für die Erteilung des Wahlscheins glaubhaft machen. 

Behinderte Stimmberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht  nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

 
8.  Mit dem Wahlschein erhalten Stimmberechtigte zugleich 

–  einen Stimmzettel, 
–  einen Wahlumschlag, 
–  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

 übersenden ist,  
- ein Merkblatt für die Briefwahl, und 
- die Bekanntmachung der Staatsregierung zum Volksentscheid (falls angefordert). 

 
Diese Unterlagen werden von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft), die den 
Wahlschein erteilt hat, auf Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. 

 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen können auch an nahe Familienangehörige  
ausgehändigt werden. An andere Personen  dürfen die Unterlagen nur  bei plötzlicher 
Erkrankung und nur dann  ausgehändigt werden, wenn die Unterlagen der 
stimmberechtigten Person nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich 
überbracht werden können. Die Empfangsberechtigung muss in jedem Fall durch 
schriftliche Vollmacht  nachgewiesen werden. 
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Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine stimmberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag 
vor der Abstimmung (Samstag, 03. Juli 2010), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 
 
9. Bei der Briefwahl  muss die stimmberechtigte Person dafür sorgen, dass der Wahlbrief 

mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Abstimmungstag bis 18 Uhr  eingeht. 

 
Nähere Hinweise darüber, wie die stimmberechtigte Person die Briefwahl auszuüben hat, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 
 
 
 
 
Dillingen a.d.Donau, 04.06.2010 
 
 
 
 
 
Frank Kunz 
Oberbürgermeister 
 


